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Einige Gedanken zum Ausdruck «Forstpolitik»
Von H. Tromp und TV. Sc/iU)0(zer, Zürich Oxf. 901

Als der Redaktor «unserer» Zeitschrift mitteilte, daß er im Jahre 1965
eine Nummer mit forstpolitischem Inhalt herausgeben möchte, wurde ihm
versprochen, in einem kleinen Beitrag etwas über den Begriff der Forst-

politik zu schreiben. Dieser Ausdruck wird in mancherlei Gedankenverbin-
düngen gebraucht. Wie oft hört man, daß ein Forstmann ein «gerissener
Forstpolitiker» sei, daß ein anderer «leider forstpolitisch sehr ungeschickt
operiert habe» und daß ein Dritter ein sehr gutes Referat gehalten habe über
«forstpolitische Tagesfragen». Es seien deshalb einige Ausführungen gestattet
über clie beiden Fragen «Was ist Forstpolitik?» und «Wer betreibt Forst-
politik?».

Was ist Forstpolitik?

Man hat in der Literatur keine Mühe, Definitionen für diesen Begriff
zu finden. Oft wird die Forstpolitik nur als La/zrc und IFz.ssew.sc7za/t bzw.

nur die wissenschaftliche Grundlegung, die Theorie der Forstpolitik defi-
niert. Doch diese, zwar ebenfalls notwendige Betrachtungsweise und die
entsprechende Definition des Begriffes Forstpolitik soll im Zusammenhang
mit der Frage «Wer treibt Forstpolitik?» bewußt nicht interessieren. Viel-
mehr interessiert, wie man das Wort im Sinne des poZztz.se/zen Handelns bzw.
Einsatzes von Mitteln cler die Forstpolitik Betreibenden bereits umschrieben
hat und eventuell neu definieren soll. Daher seien zuerst von den vielen
vorhandenen Definitionen und Erläuterungen des Begriffes die folgenden,
zum Teil in gekürzter Form, herausgegriffen:
— Forstpolitik als angewandte Wirtschaftspolitik und Zweig der prak-

tischen Staatswirtschaft beinhaltet die öffentliche und private Betätigung,
welche die Pflege und Förderung der Forstwirtschaft mittelbar und un-
mittelbar zum Ziele hat (Endres, 1, Seite 1).

— Forstpolitik ist als angewandte oder praktische Staatswissenschaft der
Inbegriff der Maßnahmen, welche der Staat zur Pflege und Förderung
der Waldwirtschaft trifft oder treffen soll (Schwappach, 2, Seite 108).

— Forstpolitik umfaßt die Aufgaben, die dem Staat erwachsen zur Er-
zielung, Förderung und Sicherung der dem Gemeinwohl dienenden Wir-
kungen des Waldes (Busse, 3, Seite 337).
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— Forstpolitik als angewandte Wirtschaftspolitik beinhaltet alle Maßnah-
men zur Pflege, Förderung und Regelung des Forstwesens im öffentlichen
Interesse (Mantel, 4, Seite 82).

— Die Forstpolitik als praktische Tätigkeit hat die Aufgabe, die Stel-

lung des Waldes in der menschlichen Kultur und Wirtschaft zu unter-
suchen; sie hat die Interessen des Waldes unci der Forstwirtschaft zu ver-
treten mit dem Ziel, diese zur Erfüllung ihrer volks- und betriebswirt-
schaftlichen Aufgaben fähig zu machen und anzuhalten. Sie hat sich
zu bemühen, den Einklang herzustellen zwischen den Waldbesitzer-
interessen und dem Gemeinwohl, und sie hat, wo es not tut, das eine
dem anderen unterzuordnen (Hasel, 5).

— Die Forstpolitik hat die Beziehungen zwischen der Forstwirtschaft und
der Volkswirtschaft zu regeln und so zu gestalten, daß die Forstwirtschaft
im Interesse der Allgemeinheit geführt wird (Fiatscher, 6).

— Forstpolitik kann man als Gesamtheit der Grundsätze und Maßnahmen
zur Erhaltung, Verbesserung und gegebenenfalls Ausdehnung des Forst-
bestandes bezeichnen (TIEG, /4rbeif.ygn<ppe /; nach Mantel, 7).

— The term «forest politics» is intended to mean the sum of measures taken
by the state or the municipality to safeguard public interest in regard
to forests and forestry (Grön, 8).

Genug der Definitionen! Sie haben also alle das gemeinsam, daß sie

Forstpolitik als eine Betätigung auffassen, wenn das auch zum Teil hätte
besser ausgedrückt werden können. Gemeinsam ist den Definitionen vor
allem aber noch folgendes: Sie schälen nicht oder zumindest nicht klar
heraus, daß auch eine private forstpolitische Betätigung Forstpolitik sein

kann, selbst wenn sie dem öffentlichen Interesse, dem Gemeinwohl oder
der allgemeinen Wirtschaft zuwiderläuft. Eine gewisse Ausnahme im Hin-
blick auf die private Betätigung ist die Definition von Endres. Doch hier-
auf ist am Schlüsse noch einmal zurückzukommen.

Interessant ist festzustellen, daß eine Definition (EWG) das Wort
«Grundsätze» mit einschließt. Das scheint nicht ganz richtig zu sein, da nur
das Bestimmen der Grundsätze Forstpolitik ist, nicht aber die Grundsätze
selbst. Die Grundsätze müssen allerdings als Voraussetzung für weitere
forstpolitische Maßnahmen bekannt sein. Sonst betreibt man eine ziel- und
grundsatzlose Forstpolitik! Es war deshalb logisch, daß die FAO-Konferenz
im Jahre 1951 bei der Formulierung einer Welt-Forstpolitik systematisch
unterschied zwischen der Zielsetzung (formulation) und den Maßnahmen
(implementation), wobei nur die Maßnahmen Forstpolitik im Sinne der
Definitionen darstellen (9).

Die zitierten Autoren sind sich nicht ganz einig, wer Forstpolitik betreibt.
Nach Schwappach und Busse zum Beispiel ist es nur der Staat, nach
Grön sind es Staat und Gemeinden; die anderen Autoren lassen die Frage
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nach den Trägern der Forstpolitik zum Teil offen. Im nächsten Abschnitt
soll darauf eingegangen werden.

Wer betreibt Forstpolitik?

François (10, Seite 9) schreibt: «Tout propriétaire forestier adopte
vis-à-vis du massif boisé qui lui appartient une politique fondée sur son
intérêt personnel.» Ist diese Forstpolitik, die der Waldeigentümer treibt,
eine solche im Sinne der zitierten Definitionen? Das kann, muß aber nicht
der Fall sein! Es ist nach den meisten Definitionen nur dann der Fall, wenn
das Ziel, das der Waldeigentümer (oder der Forstverwalter) durch seinen
Mitteleinsatz erreichen will, dem öffentlichen Interesse bzw. der allgemeinen
Wirtschaftspolitik untergeordnet ist. Wie sollte man aber das forstpolitische
Flandeln des privaten Waldeigentümers auch in sonstigen Fällen anders
bezeichnen als Forstpolitik? Daraus ist also bereits ersichtlich, daß nicht nur
der Staat und die Gemeinde Forstpolitik treiben können, sondern auch der
einzelne und der Verband. Die Autoren, die also die Forstpolitik ausschließ-
lieh dem Staate oder der Öffentlichkeit vorbehalten wollen, fassen diesen

Begriff zweifellos zu eng. Und, wie bereits erwähnt, ist es von den oben
zitierten Autoren nur Endres, der in den Begriff Forstpolitik auch «private
Betätigung» eindeutig mit einbezieht. Wie recht er damit hat, beweist das

Zitat von François. Auch der einzelne kann also Forstpolitik betreiben
und «politische» Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel bei seiner An-
Stellungspolitik, Lohnpolitik, Holzverkaufspolitik, Waldbaupolitik usw.
Und dabei kann er ausschließlich private Ziele vor Augen haben. Diese
«interne Forstpolitik» kann man vielleicht am besten Forst-
poh'ffA nennen.

Außerdem gibt es aber auch noch die au/Jer&efrie&h'cFe Forstpohüfe des

öffentlichen und privaten Walcleigentümers oder zum Beispiel eines Wald-
besitzerverbandes und selbstverständlich auch des Staates. Es sind also eine
Vielzahl forstpolitisch Handelnder jederzeit am Werk. Damit kann es natür-
lieh zu Interessenkonflikten zwischen den verschiedenen Trägern der Forst-

politik (Staat, Verband, Waldeigentümer) kommen. Seraphim (11,
Seite 217) stellt allgemein fest, daß in einem solchen Falle derjenige seine

Wirtschaftspolitik durchsetzt, der die größere ökonomische Macht oder gar
politische Gewalt besitzt. Dasselbe gilt auch für die Forstpolitik. Die Träger
der Forstpolitik müssen notwendigerweise gleichzeitig ökonomische Macht-
träger sein. Da dies in der Regel cler Staat ist, kann man deshalb mit Niess-
lein (12, Seite 18) einiggehen, wenn er sagt, daß der Staat der oberste Trä-
ger der Forstpolitik sei. In diesem Sinne sind sicher diejenigen Autoren zu

verstehen, die den Staat als alleinigen Träger der Forstpolitik anerkennen.

Daß aber auch der Staat die Forstpolitik nicht in absolutistischer Form
ausüben kann, geht schon daraus hervor, daß er seine Maßnahmen der
allgemeinen Wirtschaftskonzeption unterzuordnen hat; dies deutet zum
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Beispiel Mantel in seiner Definition mit den Worten «Forstpolitik als

angewandte Wirtschaftspolitik» an, ähnlich oder genau wie vorher zum Bei-
spiel schon Endres und Schwappach. Die Wirtschaftspolitik hat nach
Hoffmann (13, Seite 1055) die Aufgabe, mit qualitativ und quantitativ
genau definierten Mitteln unter bestimmten Voraussetzungen entsprechend
definierte Ziele am zweckmäßigsten zu erreichen.

Diese Unterordnung der Forstpolitik unter die Wirtschaftspolitik kann
dennoch nicht absolut sein. Eine gewisse forstwirtschaftliche Eigenständig-
keit in Zielsetzung und in den zu ergreifenden Maßnahmen muß vorhan-
den sein. Es ist aber auch zu beachten, daß andere Träger der Forstpolitik,
wie zum Beispiel ein Verband von Privatwaldbesitzern oder einzelne große
Privatwaldbesitzer allein, ökonomische Macht besitzen können und daß
deshalb der Staat versuchen muß, in seiner Forstpolitik diejenige des Wald-
eigentiimers oder des Verbandes mitzuberücksichtigen.

Ob eine Forstpolitik, die der einzelne, der Verband oder Staat treibt, gut
oder schlecht sei, hängt in erster Linie von der Zielsetzung ab und sodann
von den Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele ergriffen werden. Dies
darzustellen, war aber nicht die Aufgabe dieser «Gedanken»!

Zu beantworten wäre nun höchstens noch die Frage, ob eine von irgend-
wem betriebene Politik, die zwar die Forstwirtschaft zum Gegenstand hat,
aber auf deren Vernachlässigung oder Einschränkung ausgerichtet ist, eben-
falls Forstpolitik ist. Sicherlich ist das eine Art «Anti-Forst-Politik». Auch
diese gibt es zweifellos, und in der Literatur ist zum Beispiel folgende Défini-
tion für Forstpolitik zu finden, nach deren Wortlaut auch dieser Fall als

einbezogen betrachtet werden kann: W. H. Weber (n. Busse, 3, Seite 337)
bezeichnet Forstpolitik als «forstwirtschaftliche Praxis, das sind alle Maß-
nahmen der direkten und indirekten Beeinflussung der Forstwirtschaft,
gleichgültig aus welchen Motiven sie fließen». Der Fall von Politik, der auch
als «negative Forstpolitik» bezeichnet werden kann, soll bewußt genauso
wenig interessieren wie die wissenschaftliche Grundlegung der Forstpolitik.
Außerdem soll auch bewußt auf die mit der Herkunft des Wortes Politik
(griech. Staatsgeschäfte, -führung) zusammenhängende Überbetonung des

staatlichen Handelns verzichtet und dadurch die Möglichkeit des privaten
Handelns besser zur Geltung gebracht werden.

Unter diesen Einschränkungen bleibt die entsprechend gekürzte Défini-
tion von Endres nach wie vor gültig, die lautet: Forstpolitik beinhaltet
die öffentliche und private Betätigung, welche die Pflege und Förderung der
Forstwirtschaft mittelbar und unmittelbar zum Ziele hat.

Sie umfaßt:
— sowohl «öffentliche als auch private Betätigung»
— die positive Zielsetzung «Pflege und Förderung» (eine negative Zielset-

zung ist ausgeschlossen)
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— «die Forstwirtschaft» (die man als staatliche, kommunale usw., also
öffentliche, aber auch als private, in der Einflußsphäre der Allgemeinheit
oder eines einzelnen stehend betrachten kann)

— «mittelbar und unmittelbar» als gangbare Wege zum Ziele

— die inner- wie die außerbetriebliche Forstpolitik.
Sie fordert aber nicht a priori die Übereinstimmung der Wege, die zum

allgemein gefaßten Ziele führen können. Dadurch ist auch die Möglichkeit
von Interessenkonflikten zwischen den die Forstpolitik Betreibenden, die im
Grunde genommen aber alle dem einen gemeinsamen Ziele zustreben, in
dieser Definition einbezogen.

Résumé

Quelques considérations concernant la notion de politique forestière

Les auteurs essayent de répondre à deux questions, à savoir: premièrement
«qu'est-ce que la politique forestière?», et deuxièmement «qui fait de la politique
forestière ».

Ils citent d'aborcl de nombreuses définitions de la politique forestière qu'on
trouve clans la littérature spécialisée, mais en s'intéressant plus spécialement à

l'action de cette politique. Quant à la question de savoir qui fait de la politique
forestière, ils mettent en évidence que non seulement l'Etat ou les communes, mais
aussi les particuliers et les associations peuvent faire de la politique forestière. Cette
dernière ne peut pas être pratiquée dans une forme absolue ; elle doit subordonner
ses mesures à une certaine conception de l'économie générale.

La définition qu'en a donnée Endres (1), sous une forme succincte, garde
toute sa valeur et résume très exactement cette notion : « La politique forestière
englobe l'activité publique et privée qui a pour but de pratiquer et de développer,
directement ou indirectement, une économie forestière. » Cette définition contient
les arguments suivants :

— une activité aussi bien publique que privée,
— un but positif de pratiquer et de développer (un but négatif en est exclu),

— une économie forestière (que l'on peut considérer comme étant celle de l'Etat,
des communes, etc., donc une économie forestière publique, mais aussi comme
étant celle de propriétaires privées),

— une réalisation des objectifs par des moyens directs ou indirects, c'est-à-dire par
des moyens praticables,

— enfin l'existence d'une politique forestière pratiquée dans le cadre de l'entre-
prise et de celle pratiquée dans le cadre de l'économie générale.

Farrora
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